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L82000 Bauordnung

L82007 Bauordnung Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Tir 1989 §30 Abs4;

BauO Tir 1989 §6 Abs4;

BauRallg;

Rechtssatz

Im Beschwerdefall hält das zu errichtende Gebäude zur ö;entlichen Verkehrs<äche an der schmalsten Stelle einen

Abstand von 7,87 m ein, die ö;entliche Verkehrs<äche selbst ist ca 6 m breit. Das zu errichtende Gebäude ist ca 9 m

hoch. Aufgrund der Entfernung des verfahrensgegenständlichen Gebäudes von der ö;entlichen Verkehrs<äche und

der Breite der ö;entlichen Verkehrs<äche liegt auch unter Berücksichtigung der Gebäudehöhe eine Verletzung von

subjektiven Rechten der bf Nachbarn in Belangen des Abstandes des zu errichtenden Gebäudes zur ö;entlichen

Verkehrsfläche nicht vor.
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